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Editorial

Investitionsbooster – da muss noch mehr kommen!
von Steuerberaterin Brigitte Barkhaus, LBH Steuerberatung GmbH, Friedrichsdorf, Mitglied 
im Vorstand des HLBS

Mit dem neuen Investitionsbooster soll frischer Wind in die deutsche Wirtschaft ge­
bracht werden. Erklärtes Ziel ist es, Unternehmen zu stärken, Innovationen zu beschleu­
nigen und den Wirtschaftsstandort Deutschland durch Stärkung der Wettbewerbs­
fähigkeit zukunftsfest zu machen. Am 11.07.2025 hat das Gesetz den Bundesrat passiert. 
Das zeugt immerhin von neuer Handlungsfähigkeit. Nach Jahren multipler Krisen – 
Pandemie, Lieferengpässe, Ukrainekrieg bis hin zur Energiepreiskrise – ist dies zwar ein 

wichtiges Signal für die deutsche Wirtschaft, von der auch die Landwirtschaft profitieren kann. Doch ist es 
mehr als ein Strohfeuer?

Beim sogenannten Investitionsbooster (Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stär­
kung des Wirtschaftsstandorts Deutschland) handelt es sich um ein Bündel steuerlicher Entlastungen, Förder­
programme und vereinfachter Investitionsbedingungen. Kernstück des Gesetzes ist zunächst die (Wieder-)
Einführung der degressiven Abschreibung in Höhe von 30 % für Wirtschaftsgüter, die zwischen dem 01.07.2025 
und dem 31.12.2027 angeschafft oder hergestellt werden. Obwohl im Koalitionsvertrag festgehalten ist, dass 
die erhöhte Abschreibung für 2025 gelten soll, greift sie erst ab Juli 2025. Die bisherige degressive Abschrei­
bung galt bis Ende 2024. Unternehmer, die im ersten Halbjahr 2025 investiert haben, gehen insoweit leer aus.

Ab 2028 soll der Körperschaftsteuersatz um jeweils einen Prozentpunkt jährlich sinken bis auf 10 % im Jahr 
2032. Die entscheidende Frage wird hier sein, was mit der Gewerbesteuer passiert. Die Kommunen sind viel­
fach klamm; werden sie die Gelegenheit nutzen, die Gewerbesteuer im Gegenzug anzuheben? Entsprechend 
der Absenkung des Körperschaftsteuersatzes werden die Thesaurierungssteuersätze des § 34a EStG ebenfalls 
abgesenkt, auf 27 % im Jahr 2028 bis 25 % im Jahr 2032. Viele Landwirte haben diese Möglichkeit in den 
letzten Jahren für sich entdeckt, insbesondere da die Handhabung durch das Wachstumschancengesetz 2024 
immerhin minimal erleichtert wurde (vgl. HLBS-Steuerforum 2025). Ferner wird die Anschaffung von Elektro­
fahrzeugen im Betriebsvermögen mit beschleunigten Abschreibungen („arithmetisch-degressiv“) begünstigt.

Besonders mittelständische Betriebe, die als Rückgrat der deutschen Wirtschaft gelten, sollen profitieren. 
Digitalisierung, grüne Technologien und Standortmodernisierung stehen dabei im Fokus. Auch für die Land­
wirtschaft eröffnen sich Chancen. Das Landwirtschaftsgesetz aus dem Jahr 1955 hat das Ziel, die bestmög
liche Versorgung der Bevölkerung mit Ernährungsgütern zu sichern und der Landwirtschaft die Teilnahme an 
der fortschreitenden Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft zu ermöglichen. Die Herausforderungen für 
die Landwirtschaft gehen nunmehr deutlich darüber hinaus. Die Transformation der Landwirtschaft hin zu 
mehr Klimaschutz, Digitalisierung und Ressourcenschonung vor dem Hintergrund steigender Betriebskosten, 
des Klimawandels, der Bürokratie und volatiler Märkte verlangt enorme Investitionen. Solche Investitionen, 
bspw. in neue Technik oder Stallanlagen, sind zudem langfristige Entscheidungen, die Vertrauen in politische 
Verlässlichkeit voraussetzen. Hier kann jetzt der Investitionsbooster als ein erster Schritt unterstützen. Mit 
Blick auf die Landwirtschaft wäre eine Flexibilisierung der Reinvestitionsmöglichkeiten i. S. d. § 6b/6c EStG auf 
abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter zwecks Investitionsförderung zusätzlich hilfreich. Der HLBS setzt 
sich hierfür ein.

Doch es braucht mehr als Geld: Notwendig sind Planbarkeit, schnellere Genehmigungsverfahren und ein 
Abbau von Bürokratie. Denn keine Förderung entfaltet ihre Wirkung, wenn Unternehmen im Verwaltungs­
dschungel stecken bleiben. Hierzu gehört auch eine weitere Vereinfachung des Steuerrechtes, so z. B. die 
Anhebung der Grenze für Sofortabschreibungen bei Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) von derzeit 
800 € auf 2.500 € mit Streichung der Pflicht zur Führung eines GWG-Verzeichnisses und der Ansatz eines 
Sammelpostens erst oberhalb dieser Grenze. Hier kann sich der HLBS der Forderung des Deutschen Steuer­
beraterverbandes anschließen. Diese Maßnahmen wären einfach einzuführen, würden nicht nur die Betriebe 
entlasten, sondern auch den Aufwand bei Finanzverwaltungen deutlich reduzieren.
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Außerdem gehören hierzu auch grundlegende Strukturreformen bei den sozialen Sicherheitssystemen, ins­
besondere eine Reform unseres Rentensystems. Die Scheu vor dem Unpopulären muss jetzt überwunden wer­
den. Dass die Wirtschaft im ersten Quartal sogar minimal wuchs, ist sicherlich den Vorzieheffekten wegen dro­
hender US-Zölle zu verdanken; so folgte auch prompt ein Minus im zweiten Quartal, faktisch also Stagnation. Ob 
die Rekordschulden tatsächlich für ein Wirtschaftswachstum sorgen, um diese wieder abzubauen, bleibt abzu­
warten. Derartige Zweifel sollten jedoch nicht auch die positiven Trends verdecken, die vorhanden sind: Die In­
flation ist eingedämmt, die Zinsen sinken.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob der Booster hält, was er verspricht, und welche Schritte folgen 
werden. Entscheidend wird sein, wie gut die Maßnahmen in der Praxis ankommen und ob sie die Investitions­
tätigkeit tatsächlich ankurbeln können oder doch nur ein Strohfeuer sind. Der Investitionsbooster ist aber immer­
hin ein erster Ansatz, der auch der Landwirtschaft hilft.
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